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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
anbei erhalten Sie unser Mandantenrundschreiben für die Monate  
April/Mai 2007. 
 
Besonders hinweisen möchten wir Sie auf die Problematik der Ver-
fassungswidrigkeit der Nichtberücksichtigung der ersten zwanzig Ki-
lometer zur Arbeitsstätte und der Nichtberücksichtigung des heimi-
schen Arbeitszimmers.  
 
Die Unternehmensteuerreform nimmt nun langsam Gestalt an. Über 
die endgültige Version werden  wir Sie noch in einem Sonderrund-
schreiben in Kenntnis setzen.  
 
 
 
 
H.-J. Kraatz   Steffen Schmidt 
Wirtschaftsprüfer  Steuerberater 
Steuerberater  
 

Steuertermine im Monat Mai 2007  
Wichtige Themen / Steuertermine  
 
Im Monat Mai 2007 sollten Sie folgende Steuertermine beachten:  
 
Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): Anmeldung und Zahlung von 
Umsatzsteuer – mittels Barzahlung – bis Donnerstag, den  
10. Mai 2007 und – mittels Zahlung per Scheck – bis Montag, den 7. 
Mai 2007.  
 
Lohnsteuerzahler (Monatszahler): Anmeldung und Zahlung von 
Lohnsteuer – mittels Barzahlung – bis Donnerstag, den 10. Mai 2007 
und – mittels Zahlung per Scheck – bis Montag, den 7. Mai 2007.  
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I. Alle Steuerzahler  

1. Pendlerpauschale: Sind 
die Neuregelungen verfas-
sungswidrig?  
 
Nach einer ab dem 1.1.2007 
geltenden steuerrechtlichen 
Neuregelung sind Aufwen-
dungen des Arbeitnehmers für 
die Wege zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte nicht mehr 
als Werbungskosten zu be-
rücksichtigen. Über eine so 
genannte Härtefallregelung 
lässt der Gesetzgeber nur 
noch Kosten für Fahrten ab 
dem 21. Kilometer wie Wer-
bungskosten zum Abzug zu. 
Nach Auffassung des Finanz-
gerichts Niedersachsen und 
des Finanzgericht Saarland ist 
die Neuregelung allerdings 
verfassungswidrig, weil sie 
gegen den Gleichheitssatz 
des Artikel 3 Grundgesetz 
verstößt. Das Finanzgericht 
hat daher das Bundesverfas-
sungsgericht angerufen.  
Im zugrunde liegenden Fall 
ging es um den Eintrag eines 
Freibetrags auf der Lohnsteu-
erkarte für die Fahrt zur Arbeit 
ab dem ersten Kilometer. Die-
sen Eintrag hatte das Finanz-
amt gesetzeskonform abge-
lehnt. Das Finanzgericht Nie-
dersachsen sieht darin aber 
u.a. einen Verstoß gegen das 
im Steuerrecht geltende Prin-
zip der Besteuerung nach der 
finanziellen Leistungsfähigkeit. 
Im Gegensatz dazu hält das 
Finanzgericht Baden-
Württemberg die Neuregelun-
gen zur Pendlerpauschale 
2007 allerdings für mit dem 
Grundgesetz vereinbar. Denn 
nach Ansicht der Finanzrichter 
aus Baden-Württemberg han-
delt es sich bei diesen Auf-
wendungen nicht um originäre 
Werbungskosten. Sie seien 
bisher lediglich durch das Ein-
kommensteuergesetz den 

Werbungskosten gleichgestellt 
worden. Dies beinhalte jedoch 
keine „Ewigkeitsgarantie“.  
Für die Praxis bedeutet dies, 
dass Arbeitnehmer und 
Selbstständige ihre Fälle aber 
in jedem Fall offen halten soll-
ten. Nahezu jeder ist von der 
Neuregelung seit Jahresbe-
ginn betroffen. Derzeit können 
die Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit allerdings nur 
mittels Einspruch gegen die 
abweichende Feststellung der 
Eintragung eines Freibetrags 
auf der Lohnsteuerkarte oder 
den Vorauszahlungsbescheid 
vorgebracht werden. Effektiv 
ist das jedoch in der Regel 
nicht, denn gegen den an-
schließenden Steuerbescheid 
für das Jahr 2007 muss erneut 
Einspruch eingelegt werden. 
Daher ist es aus ökonomi-
schen Gründen ratsam, zu-
nächst den Einkommensteu-
erbescheid 2007 abzuwarten. 
Im Rahmen eines dagegen 
gerichteten Einspruchs – unter 
Hinweis auf das beim Bun-
desverfassungsgericht an-
hängige Verfahren – ist dann 
das Ruhen des Verfahrens zu 
beantragen.  
Zu beachten ist aber, dass die 
Entfernungspauschale entge-
gen der allgemeinen Auffas-
sung nicht gekürzt wurde. 
Vielmehr erfolgte zum Jahres-
beginn eine vollständige Um-
stellung auf das so genannte 
„Werkstorprinzip“. Danach 
werden Kosten für Fahrten 
zwischen Wohnung und Ar-
beits- oder Betriebsstätte so-
wohl als beruflich als auch pri-
vat veranlasste Aufwendun-
gen eingestuft, die grundsätz-
lich nicht abzugsfähig sind. 
Lediglich zur Abgeltung erhöh-
ter Aufwendungen ist die Ent-
fernungspauschale ab dem 
21. Kilometer – faktisch als 
wohlwollendes Entgegen-
kommen – wie Werbungskos-
ten oder Betriebsausgaben 
anzusetzen.  

 
Hinweis: In einem weiteren 
aktuellen Verfahren hat das 
Finanzgericht Niedersachsen 
das Finanzamt sogar dazu 
verpflichtet, den Freibetrag 
auch für die ersten 20 Kilome-
ter auf der Lohnsteuerkarte 
einzutragen (FG Niedersach-
sen, Vorlagebeschluss vom 
27.2.2007, Az. 8 K 549/06, 
beim BVerfG unter Az. 2 BvL 
1/07; Beschluss vom 
2.3.2007, Az. 7 V 21/07; FG 
Baden-Württemberg, Urteil 
vom 7.3.2007, Az. 13 K 
283/06)  

2. Arbeitszimmer 
 
In einer anderen Streitfrage 
wurde unter anderem bereits 
vom Lehrer- und Philologen-
verband angekündigt, den 
Weg bis zum Bundesverfas-
sungsgericht einzuschlagen.  
Nach dem der Gesetzgeber 
die Abziehbarkeit eines in den 
eigenen Räumlichkeiten be-
findlichen Arbeitszimmers im-
mer weiter eingeschränkt hat, 
hat er die Möglichkeit der Be-
rücksichtigung nunmehr ganz 
gestrichen, wenn es nicht zu 
100% die einzige Arbeitsstätte 
darstellt. Diese Neuregelung 
betrifft damit alle Selbständi-
gen wie Nichtselbständigen, 
die ihren Beruf beispielsweise 
auch aus familiären Gründen 
von zu Hause aus ausüben.  
Es bleibt abzuwarten, ob die 
Neuregelung wegen Versto-
ßes gegen das Gebot der Be-
lastungsgleichheit mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist. 
Anhängige Verfahren sind uns 
noch nicht bekannt.  
Das BMF hat sich mit Schrei-
ben vom 03.04.2007 dazu ge-
äußert, unter welchen Vor-
aussetzungen überhaupt noch 
Arbeitszimmer berücksichtigt 
werden können.  
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3. Unternehmenssteuerre-
form 2008: Kabinett be-
schließt Gesetzentwurf  
 
Das Kabinett hat den Gesetz-
entwurf für die Unterneh-
menssteuerreform 2008 am 
14.3.2007 verabschiedet. Der 
Referentenentwurf vom 
6.2.2007 wurde leicht verän-
dert. Nachfolgend werden ei-
nige, insbesondere für mittel-
ständische Betriebe, wichtige 
Punkte dargestellt, die grund-
sätzlich ab 2008 gelten sollen. 
Bei abweichendem Wirt-
schaftsjahr greifen sie bereits 
vorgezogen für das Wirt-
schaftsjahr, das in 2008 en-
det:  
 
- Der Körperschaftsteuertarif 

soll von 25 auf 15 Prozent 
sinken. Dadurch mindert 
sich auch die Belastung 
durch den Solidaritätszu-
schlag. Die Gesamtbelas-
tung soll dann von derzeit 
38,65 Prozent auf 29,83 
Prozent fallen.  

- Personenunternehmen sollen 
auf Antrag für thesaurierte 
Gewinne, d.h. solche Ge-
winne, die im Abrechnungs-
zeitraum entstehen aber 
nicht ausgeschüttet werden, 
einen pauschalen Einkom-
mensteuersatz von einheit-
lich 28,25 Prozent erhalten. 
Dies soll neben Selbststän-
digen auch für Mitunter-
nehmer gelten, sofern sie zu 
mehr als 10 Prozent beteiligt 
sind oder ihr Gewinnanteil 
10.000 EUR übersteigt. Ü-
bersteigt nach Antragstel-
lung der positive Saldo der 
Entnahmen und Einlagen 
eines Wirtschaftsjahres den 
laufenden Gewinn, soll es 
zu einer Nachversteuerung 
mit 25 Prozent kommen.  

 
- Die Gewerbesteuer-Mess-

zahl, d.h. der Faktor zur Er-
mittlung der Gewerbesteuer, 
soll von 5 Prozent auf 3,5 

Prozent sinken. Gleichzeitig 
soll der Abzug der Gewer-
besteuer als Betriebsausga-
be gestrichen werden.  
 

- Die geplante Zinsschranke 
zur Beschränkung des Be-
triebsausgabenabzugs bei 
Unternehmen mit hoher 
Kreditfinanzierung sieht eine 
Freigrenze von 1 Mio. EUR 
vor. Beträgt der Saldo aus 
Finanzierungsaufwand und -
ertrag mehr als 1 Mio. EUR, 
dürfen die Zinsen nur in Hö-
he von 30 Prozent des 
steuerlichen Gewinns vor 
Zinsaufwand und -ertrag 
abgezogen werden. Der 
Rest soll vorgetragen wer-
den und erhöht dann den 
Zinsaufwand der Folgejahre.  

- Auch einige Abschreibungs-
regeln sollen sich ändern. 
Für ab 2008 angeschaffte 
oder hergestellte bewegli-
che Wirtschaftsgüter soll die 
degressive Abschreibung für 
Abnutzung (AfA) von derzeit 
bis zu 30 Prozent entfallen.  

 
-  Darüber hinaus soll sich die 

Sofortabschreibung für ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter 
(GWG) auf 100 EUR min-
dern. Für alle eigenständig 
nutzbaren Wirtschaftsgüter, 
deren Anschaffungskosten 
mehr als 100 EUR, aber 
nicht mehr als 1.000 EUR 
betragen, soll ein so ge-
nannter Sammelposten ge-
bildet werden. Danach sol-
len alle Zugänge pro Jahr in 
einer Summe erfasst und 
einheitlich über fünf Jahre 
gewinnmindernd aufgelöst 
werden. Besondere Auf-
zeichnungsvorschriften sol-
len entfallen. Bei den Über-
schusseinkunftsarten soll 
weiterhin der bisherige 
Höchstbetrag von netto 410 
EUR pro Wirtschaftsgut 
maßgebend sein.  

 

- Die Begünstigung im Rah-
men der Ansparabschrei-
bung soll beibehalten und 
ausgebaut werden. Der Ab-
zugsbetrag darf im Jahr der 
Inanspruchnahme und den 
zwei Vorjahren 200.000 
EUR nicht übersteigen. Für 
die Zukunft soll die Anspar-
abschreibung in „Investiti-
onsabzugsbetrag“ umbe-
nannt werden.  

 
Hinweis: Nicht zuletzt weil der 
Referentenentwurf aus dem 
Februar dieses Jahres bereits 
durch das Kabinett geändert 
wurde, ist auch zukünftig noch 
mit weiteren Veränderungen 
im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens zu rechnen 
(Gesetzentwurf zur Unter-
nehmenssteuerreform 2008 
vom 14.3.2007).  

4. Abgeltungssteuer 
 
Weitreichende Änderungen 
sind auch im Bereich der Be-
steuerung der Kapitaleinkünfte 
geplant.  
 
Frühestens ab dem Jahr 2008 
soll die Zinsabschlagsbesteu-
erung eingeführt werden. Dies 
bedeutet, dass die Banken 
gehalten sind, von jedem er-
wirtschaften Euro an Zinsen, 
Dividenden etc. 25% einzube-
halten und an den Staat abzu-
führen.  
 
Sie als Steuerpflichtige kön-
nen dann im Rahmen der Ein-
kommensteuerveranlagung 
beantragen, dass die Zinsen 
nach dem individuellen Zins-
satz versteuert werden. Hinzu 
kommt, dass mit den Kapital-
einkünften zusammenhän-
gende Werbungskosten künf-
tig gar nicht mehr berücksich-
tigt werden. Dies bedeutet, 
dass insbesondere bei Kredit-
finanzierten Beteiligungskäu-
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fen die Zinsaufwendungen 
nicht mehr geltend gemacht 
werden können.  

5. Generell keine Sonder-
ausgabe: Geldübergabe an 
Kind zur Schuldentilgung  
 
Nach ca. zwei Jahren hat sich 
die Finanzverwaltung dazu 
entschlossen, ein familien-
freundliches Urteil des Bun-
desfinanzhofs zur Vermö-
gensübergabe gegen Versor-
gungsleistungen über den 
Einzelfall hinaus nicht anzuer-
kennen.  
In dem Urteil wurde eine an-
lässlich der Übergabe von 
Geld- und Wertpapiervermö-
gen als Sonderausgabe ab-
ziehbare dauernde Last aner-
kannt, soweit der Beschenkte 
hiervon vereinbarungsgemäß 
seine Schulden für das eigen-
genutzte Einfamilienhaus tilg-
te. Im Ergebnis verwandelt der 
Beschenkte damit für sich 
steuerlich nicht relevante Fi-
nanzierungsaufwendungen in 
abzugsfähige Sonderausga-
ben. Bei den Eltern des Be-
schenkten blieben Einnahme-
situation und Steuerbelastung 
in etwa identisch.  
Die Finanzverwaltung begrün-
det die generelle Nichtanwen-
dung der Entscheidung damit, 
dass der Abzug privater 
Schuldzinsen bereits seit 1974 
gestrichen worden ist. Die er-
neute Berücksichtigung er-
sparter privater Schuldzinsen 
würde diesen Schuldzinsen-
abzug für eine Gruppe von 
Steuerpflichtigen wieder ein-
führen und somit die Ent-
scheidung des Gesetzgebers 
missachten. Hinweis: Denk-
bar wäre die Gestaltung aber, 
wenn ein Grundstück übertra-
gen, anschließend vom Über-
nehmer zu eigenen Wohn- 
oder Betriebszwecken genutzt 
wird und die ersparte Netto-

miete als zulässiger Ertrag 
nicht niedriger ist, als die dem 
Übergeber zugesagten wie-
derkehrenden Leistungen 
(BMF, Schreiben vom 
19.1.2007, Az. IV C 8 - S 2255 
- 2/07).  

6. Steuerhinterziehung: An-
zeigenerstatter darf in der 
Regel anonym bleiben  
 
Ein Steuerhinterzieher kann 
regelmäßig keine Aktenein-
sicht beim Finanzamt verlan-
gen, da auch der Anzeigener-
statter dem Steuergeheimnis 
unterliegt. Ob seine Identität 
preisgegeben werden kann, 
ist eine Ermessensentschei-
dung des Finanzamts.  
Hinweis: Generell aber 
kommt dem Informanten-
schutz höheres Gewicht zu als 
dem Persönlichkeitsrecht des 
Steuerpflichtigen, wenn die 
Informationen im Wesentli-
chen zutreffend sind (BFH-
Beschluss vom 7.12.2006, Az. 
V B 163/05). Etwas anderes 
kann aber dann gelten, wenn 
sich die Anzeige durch den 
Informanten als unbegründet 
erweist. Um seine Interessen 
wegen falscher Verleumdung 
verfolgen zu können, kann in 
diesem Fall ein Auskunftsan-
spruch bestehen.  

7. Grunderwerbsteuererhö-
hung: Durch vorzeitige Zah-
lung des Kaufpreises  
 
Zahlt der Grundstückserwer-
ber den Kaufpreis bereits vor 
der Besitzübergabe, erhöht 
dies die Grunderwerbsteuer. 
Denn in diesem Fall verzichtet 
der Erwerber auf sein gesetz-
lich eingeräumtes Recht, den 
Kaufpreis nur Zug um Zug ge-
gen Übertragung des Grund-
stücks zahlen zu müssen. Der 
Grundstücksverkäufer erhält 

danach vorzeitig Kapital, was 
als zusätzliche Gegenleistung 
für den Grundstückserwerb zu 
bewerten ist. Dieser Kapital-
nutzungsvorteil ist mit einem 
Zinssatz von 5,5 Prozent (als 
gemeiner Jahreswert der Nut-
zung) zu bemessen und nicht 
nach zwischen den Parteien 
vereinbarten Konditionen.  
Hinweis: Aus Steuersicht ist 
es damit für den Grund-
stückserwerber generell rat-
sam, den Kaufpreis nur Zug 
um Zug zu bezahlen (BFH-
Urteil vom 5.7.2006, Az. II R 
37/04). 

8. Kfz-Steuer: Hohe Nach-
zahlungen drohen 
 
Im Jahr 2007 droht unange-
nehme Post vom Finanzamt. 
Im Fokus steht dabei die Kfz-
Steuer für Wohnmobile, Ge-
ländewagen und für sog. 
Kombinations- und Mehr-
zweckfahrzeuge. Die Oberfi-
nanzdirektion Koblenz bereitet 
Steuerzahler auf teils erhebli-
che Steuernachzahlungen vor 
(Pressemitteilung v. 
13.2.2007). 
 
In das Kraftfahrzeugsteuerge-
setz wurde für Wohnmobile 
eine eigene Fahrzeugkatego-
rie eingefügt. Dabei werden 
alle Wohnmobile entspre-
chend ihrem Gesamtgewicht 
und ihrem Schadstoffausstoß 
besteuert. Das Problem dabei 
ist, dass diese neue Steuer 
bereits rückwirkend ab dem 
1.1.2006 gilt. Für Geländewa-
gen und Kombinations- und 
Mehrzweckfahrzeuge wie 
Großraum-Limousinen, Pick-
up-Fahrzeuge und Kleinbusse 
kommt es noch schlimmer. 
Sofern diese vorrangig zur Be-
förderung von Personen die-
nen, wird die Kfz-Steuer nicht 
mehr nach dem Gewicht, son-
dern rückwirkend zum 1.5. 
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2005 nach Hubraum und 
Schadstoffausstoß besteuert. 

9. Grünes Licht für Vorsteu-
erabzug bei Photovoltaikan-
lagen 
 
Lässt ein Hauseigentümer ei-
ne Photovoltaikanlage auf 
seinem Hausdach installieren 
und speist den Strom zum 
Großteil in das Netz des örtli-
chen Energieversorgers ein, 
steht ihm für die Anschaf-
fungskosten der Anlage antei-
lig ein Vorsteuerabzug zu. 
 
Der 15. Senat des Finanzge-
richts Münster hatte zu klären, 
ob ein Hauseigentümer die 
beim Kauf einer Photovoltaik-
anlage angefallene Umsatz-
steuer anteilig zurückerstattet 
bekommt. Der Kläger speiste 
etwa zwei Drittel des durch die 
Anlage gewonnenen Stroms 
in das Netz des örtlichen E-
nergieversorgers und bekam 
hierfür zwischen 750 und 
2.300 EUR pro Jahr. Ein Drit-
tel des erzeugten Stroms 
nutzte der Kläger selbst. Da 
dieser Strom für den Haushalt 
nicht ausreichte, bezog der 
Kläger von einem anderen 
Energieversorger über einen 
Extrazähler Strom, der die 
Menge des produzierten So-
larstroms deutlich überstieg. 
Das Finanzamt lehnte den 
Vorsteuerabzug für die Photo-
voltaikanlage in Höhe von 
zwei Dritteln der Anschaf-
fungskosten ab, weil die zum 
Vorsteuerabzug berechtigen-
de unternehmerische Tätigkeit 
nur anzunehmen ist, wenn die 
Anlage insgesamt mehr Strom 
produziere als im Haushalt 
verbraucht werde. Doch die 
Richter des Finanzgerichts 
Münster teilten diese Auffas-
sung nicht. Unabhängig vom 
Stromverbrauch des Klägers 
stellt der Stromverkauf eine 

unternehmerische Betätigung 
dar, die zum Vorsteuerabzug 
für die installierte Anlage be-
rechtigt. 
 
II. Vermieter  

1. Gewerblicher Grund-
stückshandel: Drei-Objekt-
Grenze hat nur Indizwirkung  
 
Trotz Veräußerung von mehr 
als drei Grundstücken inner-
halb von fünf Jahren kann 
man in Einzelfällen von einer 
privaten Vermögensverwal-
tung ausgehen. Dann müssen 
aber nachweislich Umstände 
vorliegen, die darauf schlie-
ßen lassen, dass der Steuer-
pflichtige im Zeitpunkt des Er-
werbs beabsichtigte, das Ob-
jekt langfristig zu vermieten. 
Unerheblich ist dabei, ob die-
se Absicht auf einem Ge-
samtplan beruhte. Wesentlich 
ist hingegen, dass diese Ab-
sicht nachgewiesen werden 
kann und nicht nur lediglich 
behauptet wird.  
Hingegen ist die Frage nicht 
bedeutsam, ob eine Vermie-
tung der später veräußerten 
Grundstücke über die Dauer 
von „genau fünf Jahren" als 
eine langfristige Vermietung 
und damit als ein Umstand 
gewertet werden kann, der 
gegen eine bereits im Zeit-
punkt der Anschaffung der 
Grundstücke bestehende be-
dingte Veräußerungsabsicht 
spricht.  
 
Hinweis: Der Verkauf einer 
größeren Zahl selbstständiger 
Veräußerungsobjekte an un-
terschiedliche Erwerber ist 
damit trotz eines engen zeitli-
chen Zusammenhangs und 
eines einheitlichen Veräuße-
rungsentschlusses nicht als 
einheitlicher wirtschaftlicher 
Vorgang anzusehen. In die-
sem Fall handelt es sich um 

eine Mehrzahl selbstständiger 
Tätigkeiten, denen rechtlich 
und wirtschaftlich eine eigen-
ständige Bedeutung zukommt 
und die daher das Merkmal 
der Nachhaltigkeit erfüllen. 
Damit unterliegen die Tätigkei-
ten der Gewerbesteuer (BFH-
Beschluss vom 13.11.2006, 
Az. IV B 47/06).  

2. Keine haushaltsnahe 
Dienstleistung: Sanierung 
der Hausfassade  
 
Die Renovierung einer Haus-
fassade stellt bis einschließ-
lich 2005 keine haushaltsnahe 
Dienstleistung dar. Sie ist als 
Handwerkerleistung einzuord-
nen und führt deshalb zu kei-
ner Ermäßigung der tariflichen 
Einkommensteuer in Höhe 
von 20 Prozent der Aufwen-
dungen und höchstens um 
600 Euro.  Unter dem Begriff 
der haushaltsnahen Dienst-
leistungen sind ausschließlich 
hauswirtschaftliche Arbeiten 
zu verstehen. Dazu zählen 
solche Tätigkeiten, die übli-
cherweise zur Versorgung der 
in einem Privathaushalt le-
benden Personen erbracht 
werden, wie zum Beispiel Ein-
kaufen von Verbrauchsgütern, 
Kochen, Wäschepflege, Rei-
nigung und Pflege der Räume 
oder des Gartens. Diese Tä-
tigkeiten werden gewöhnlich 
durch die Mitglieder des priva-
ten Haushalts oder entspre-
chende Beschäftige erledigt 
und fallen regelmäßig an. 
Handwerkliche Tätigkeiten wie 
die Sanierung einer Hausfas-
sade, die im Regelfall nur von 
Fachkräften durchgeführt 
werden, sind demgegenüber 
keine typischen hauswirt-
schaftlichen Arbeiten und da-
her auch nicht steuerbegüns-
tigt.  
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Hinweis: Seit 2006 wurde die 
steuerliche Förderung für die 
Inanspruchnahme von Hand-
werksleistungen für Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsarbeiten aus-
drücklich gesetzlich neu gere-
gelt. Diese Fördermöglichkeit 
gilt aber nicht rückwirkend für 
Altfälle (BFH-Urteil vom 
1.2.2007, Az. VI R 77/05).  
 
III. Kapitalanleger  

1. Anrechnung der Körper-
schaftsteuer: Auch bei Aus-
landsdividenden  
 
Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat die in Deutschland 
bis ins Jahr 2001 bestehende 
Ungleichbehandlung zwischen 
in- und ausländischen Divi-
denden als Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit einge-
stuft. Im Rahmen des bis 2001 
geltenden Abrechnungsver-
fahrens war die Körper-
schaftsteuer, die inländischen 
Kapitalgesellschaften bereits 
auf ihre ausgeschütteten Ge-
winne gezahlt hatten, beim 
Empfänger der Dividende auf 
dessen Steuerschuld anre-
chenbar. Da diese Anrech-
nung aber bei Ausschüttungen 
von Auslandsgesellschaften 
versagt wurde, liegt ein Ver-
stoß gegen EU-Recht vor.  
Das Anrechnungsverfahren 
wurde durch das aktuell gel-
tende Halbeinkünfteverfahren 
abgelöst. Daher werden Aus-
landsdividenden nicht mehr 
benachteiligt. Damit kommen 
im Ergebnis nur die Anleger in 
den Genuss der positiven 
Entscheidung, die Ausschüt-
tungen von ausländischen 
Kapitalgesellschaften vor 
2001 erhalten haben. Der 
Richterspruch lässt sich in al-
len noch nicht verjährten Ein-
kommen- und Körperschafts-
teuerbescheiden verwenden. 

Unerheblich ist, ob die Divi-
dende aus einem EU-Staat 
oder einem Drittland stammt.  
Generell sind alle Veranla-
gungszeiträume bis zum Jahr 
2000 betroffen. Vermutlich 
wirkt die Entscheidung auch 
auf das Jahr 2001, obwohl 
hier für Auslandsdividenden 
bereits das Halbeinkünftever-
fahren galt. Grund dafür ist, 
dass bei inländischen Aus-
schüttungen noch die Anrech-
nung wirkte, die im Ergebnis 
insbesondere bei geringer 
Progression günstiger ausfällt. 
Allerdings können die genau-
en Modalitäten und Anwen-
dungsvoraussetzungen noch 
nicht konkret dargestellt wer-
den, da die Auswertung des 
brandaktuellen Urteils erst be-
ginnt. Nach bisherigen Er-
kenntnissen gilt:  
 
- Anleger mit Auslandsdivi-

denden aus den Jahren vor 
2001 können die geänderte 
Sichtweise insbesondere 
anwenden, wenn sie ihre 
Fälle mit Verweis auf das 
anhängige Verfahren vor 
dem EuGH offen gehalten 
haben. Aber auch bei be-
standskräftigen Bescheiden 
ist eine nachträgliche Erstat-
tung grundsätzlich möglich.  

 
- Anleger sollten ihre Belege 

über erhaltene Auslandsdi-
videnden der alten Jahre 
sichten oder sie von der 
Depotbank anfordern.  

 
- Auch Besitzer von Aktien- 

oder gemischten Fonds 
können das Urteil grund-
sätzlich nutzen. Betroffen 
sind hier Fonds mit Aus-
landsaktien im Sonderver-
mögen.  

 
Hinweis: Nicht zuletzt wegen 
der möglichen Komplexität bei 
der Belegbeschaffung sollten 
Betroffene sich fachkundig be-
raten lassen (EuGH, Urteil 

vom 6.3.2007, Az. Rs. C-
292/04). 
 
IV. Freiberufler und Ge-
werbetreibende  

1. Regelmäßig gewerblich 
tätig: Wirtschaftsprüfer als 
Treuhänder  
 
Wirtschaftsprüfer sind regel-
mäßig gewerblich tätig, wenn 
sie als Treuhänder im Rah-
men von geschlossenen 
Fonds auftreten. Zu den freien 
Berufen im Sinne des Ein-
kommensteuergesetzes ge-
hört zwar grundsätzlich die 
selbstständige Tätigkeit als 
Wirtschaftsprüfer. Dies reicht 
für die Annahme freiberufli-
cher Einkünfte allein aber 
nicht aus. Vielmehr muss die 
tatsächlich ausgeübte Tätig-
keit für den genannten Kata-
logberuf auch berufstypisch 
sein. Eine Treuhandtätigkeit 
bei Wirtschaftsprüfern oder 
auch Steuerberatern fällt in 
der Regel nicht darunter. Im 
Ergebnis unterliegt die Treu-
handtätigkeit der Wirtschafts-
prüfer damit der Gewerbe-
steuer (BFH-Urteil vom 
18.10.2006, Az. XI R 9/06).  

2. Nicht abnutzbare immate-
rielle Wirtschaftsgüter: Do-
main-Namen  
 
Aufwendungen, die für die 
Übertragung eines Domain-
Namens an den bisherigen 
Domain-Inhaber geleistet 
werden, stellen Anschaffungs-
kosten für ein regelmäßig 
nicht abnutzbares immateriel-
les Wirtschaftsgut dar.  
Das bedeutet, dass die Auf-
wendungen nicht als Entschä-
digungszahlung einzuordnen 
sind und damit auch nicht als 
sofort abziehbare Be-
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triebsausgaben anerkannt 
werden. Sie sind im Rahmen 
der Einnahmen-Überschuss-
Rechnung erst im Zeitpunkt 
der Veräußerung oder Ent-
nahme mindernd zu berück-
sichtigen. Bis dahin ist auch 
keine Abschreibung vorzu-
nehmen, da die Nutzung des 
Domain-Namens weder unter 
rechtlichen noch unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten 
zeitlich begrenzt ist. Hinweis: 
Eine Domain ist lediglich eine 
technische Adresse im Inter-
net. Die Besonderheit, dass 
eine Domain nur einmal ver-
geben wird, ist allein technisch 
bedingt. Eine derartige, rein 
faktische Ausschließlichkeit 
begründet aber kein absolutes 
Recht. Die beim Kauf des 
Domain-Namens vom Erwer-
ber gezahlte Umsatzsteuer 
gehört allerdings zu den ab-
ziehbaren Vorsteuerbeträgen. 
Abschreibungen könnten al-
lerdings ausnahmsweise zu-
lässig sein, wenn der Domain-
Name aus einem Schutzrecht 
abgeleitet ist, zum Beispiel ei-
ner Marke („qualified do-
main“). In einem solchen Fall 
wird der Wert der Domain vom 
zugrunde liegenden Schutz-
recht bestimmt und könnte 
dann wirtschaftlich abnutzbar 
sein. Der Bundesfinanzhof 
legte sich aber nicht fest; 
musste er auch nicht, denn im 
Urteilsfall ging es unstreitig 
nicht um eine „qualified do-
main“ (BFH-Urteil vom 
19.10.2006, Az. III R 6/05).  
 
V. Gesellschafter und 
Geschäftsführer von Ka-
pitalgesellschaften  

1. Familien-GmbH: GF ohne 
Gesellschafteranteile sozi-
alversicherungspflichtig  
 
Die Geschäftsführerin einer 
Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH) wird versi-
cherungspflichtig in der Ren-
ten- und Arbeitslosenversiche-
rung, wenn sie ihre Gesell-
schafteranteile auf ihren Ehe-
mann überträgt, der ebenfalls 
Geschäftsführer der Gesell-
schaft ist.  
Grundsätzlich ist das ent-
scheidende Merkmal für die 
Beschäftigung im Sinne der 
Sozialversicherung die Nicht-
selbstständigkeit der verrichte-
ten Arbeit. Anhaltspunkte für 
eine solche Beschäftigung ist 
eine Tätigkeit nach Weisun-
gen und eine Eingliederung in 
die Arbeitsorganisation des 
Weisungsgebers. Liegen al-
lerdings sowohl Merkmale der 
Abhängigkeit, als auch der 
Selbstständigkeit vor, kommt 
es darauf an, welche Merkma-
le bei einer Gesamtwürdigung 
überwiegen. Die Grenze zwi-
schen einem abhängigen Be-
schäftigungsverhältnis mit 
Entgeltfortzahlung und einer 
nicht versicherungspflichtigen 
Mitarbeit aufgrund einer fami-
lienhaften Zusammengehörig-
keit ist unter Berücksichtigung 
der gesamten Umstände des 
Einzelfalls zu ziehen. Dabei ist 
ein Geschäftsführer weder 
wegen seiner Organstellung 
noch aufgrund seiner Arbeit-
geberfunktion von einer ab-
hängigen Beschäftigung aus-
geschlossen.  
 
Hinweis: Diese Sichtweise 
ändert sich auch nicht da-
durch, dass die Geschäftsfüh-
rerin vom Verbot des Selbst-
kontrahierens befreit ist sowie 
durch deren umfassenden 
kaufmännischen Tätigkeitsbe-
reich. Selbst durch die Mithaf-
tung für zwei Firmendarlehen 
ändert sich nichts an dem Tä-
tigkeitsfeld der Geschäftsfüh-
rerin, insbesondere nicht an 
der gesellschaftsrechtlichen 
Abhängigkeit von ihrem Ehe-
mann, der Alleingesellschafter 
ist. Mit der Abtretung ihrer An-

teile hat die Geschäftsführerin 
sich bewusst der rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten auf 
die Gesellschaft und auf den 
Geschäftsbetrieb begeben 
und den Arbeitnehmerstatus 
gewählt. Das wird im Urteils-
fall ferner dadurch unterstri-
chen, dass die Geschäftsfüh-
rerin keine Alleinvertretungs-
berechtigung innehat und kei-
ne ertragsabhängigen Bezüge 
erhält, sondern ein festes Ge-
halt (Bayerisches LSG, Urteil 
vom 14.12.2006, Az. L 4 KR 
3/04).  
 
VI. Personengesellschaf-
ten und deren Gesell-
schafter  

1. Gewerbeverlust: Keine 
Anerkennung bei Ortswech-
sel von Franchisenehmer  
 
Einem Franchisenehmer ist 
nach einem Ortswechsel von 
ca. 600 km für ein neues Ein-
zelhandelsgeschäft der Abzug 
der Verluste aus dem alten 
Einzelhandelsgeschäft bei der 
Gewerbesteuer zu versagen. 
Denn es handelt sich bei dem 
neu eröffneten Einzelhandels-
geschäft nicht mehr um das-
selbe Unternehmen.  
Im Urteilsfall schloss ein Fran-
chisenehmer, der in der Ge-
sellschaftsform der GmbH & 
Co. KG firmierte, sein Einzel-
handelsgeschäft, welches ei-
nen erheblichen Gewerbever-
lust erzielt hatte und veräußer-
te den gesamten Warenbe-
stand in einem Ausverkauf. 
Daneben verschrottete er na-
hezu das gesamte Anlage-
vermögen und eröffnete rund 
600 km vom alten Unterneh-
menssitz entfernt einen neuen 
Markt derselben Kette. Von 
den Mitarbeitern wurde nur 
der Marktleiter übernommen. 
Die gewerbesteuerrechtlichen 
Regelungen machen den Ab-
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zug der Verluste aus dem ers-
ten Einzelhandelsgeschäft da-
von abhängig, dass das Un-
ternehmen wirtschaftlich das-
selbe geblieben ist. Dies kann 
aber schon aufgrund der gro-
ßen Entfernung zwischen dem 
ersten und dem zweiten Ein-
zelhandelsgeschäft nicht an-
genommen werden. Denn da-
durch ergibt sich ein Wechsel 
des Kundenkreises, der Ar-
beitnehmerschaft und der 
Ausstattung des Markts. Da-
mit kann man nicht mehr von 
einer bloßen Betriebsverle-
gung sprechen.  
Hinweis: Dass der neue 
Franchisevertrag inhaltlich 
weitgehend dem alten ent-
spricht, ändert daran nichts. 
Denn dies bedeutet nur, dass 
das neue Einzelhandelsge-
schäft eine gleiche Organisa-
tionsstruktur erhielt und recht-
fertigt nicht die Annahme ei-
nes organisatorischen Zu-
sammenhangs (BFH-Urteil 
vom 7.11.2006, Az. VIII R 
30/05).  
 
VII. Umsatzsteuerzahler  

1. „Neue Quartalszahler“: 
Antrag auf Dauerfristverlän-
gerung für 2007  
 
Voranmeldungszeitraum für 
die Umsatzsteuer ist grund-
sätzlich das Kalenderviertel-
jahr oder der Kalendermonat. 
Die Abgabe pro Quartal 
kommt immer dann in Be-
tracht, wenn die Umsatzsteu-
er-Zahllast im Vorjahr zwi-
schen 513 EUR und 6.136 
EUR gelegen hat. Für Unter-
nehmer aber, die ihre berufli-
che oder gewerbliche Tätigkeit 
neu begründet haben, ist in 
den ersten beiden Jahren 
grundsätzlich der Kalender-
monat der Voranmeldungs-
zeitraum.  

Unternehmer, die Ihre Um-
satzsteuervoranmeldung quar-
talsweise abgeben, können 
durch eine Dauerfristverlänge-
rung erreichen, dass sie die 
Voranmeldung grundsätzlich 
immer erst bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitpunkt 
folgenden Monats abgeben 
müssen. Auf die Dauerfristver-
längerung haben Unterneh-
mer einen Rechtsanspruch, 
sofern der Steueranspruch 
nicht gefährdet ist. Quartals-
zahler müssen keine Son-
dervorauszahlung leisten. 
Ein erstmaliger Antrag nach 
amtlichem Vordruck ist bis 
zum 10.4.2007 über das ELS-
TER-Programm zu stellen. Da 
eine einmal genehmigte Frist-
verlängerung auch für die Fol-
gezeit gilt, muss der Antrag 
nicht jährlich neu gestellt wer-
den,  
 
-  sofern sich die Verhältnisse 

nicht geändert haben,  
 

-  solange bis der Unterneh-
mer seinen Antrag zurück-
nimmt oder  

 
- wenn das Finanzamt die 

Fristverlängerung widerruft.  
 
Wird der Antrag auf Dauer-
fristverlängerung verzögert 
abgegeben, darf kein Verspä-
tungszuschlag festgesetzt 
werden, denn man ist gesetz-
lich nicht dazu verpflichtet, 
sondern lediglich berechtigt, 
einen Antrag zu stellen.  
 
Hinweis: Die einmal gewährte 
Dauerfristverlängerung gilt 
auch beim Wechsel des Vor-
anmeldungszeitraums von 
Quartal auf Monat weiter. 
Hierbei ist allerdings zu be-
achten, dass dann eine Son-
dervorauszahlung zu leisten 
ist. Daher ist zum Jahres-
wechsel ggf. zu überprüfen, 
ob die Dauerfristverlängerung 
nicht formlos widerrufen wer-

den sollte (OFD Frankfurt, 
Verfügung vom 30.1.2006, Az. 
S 7348 A - 6 - St l 1.30).  

2. Umsatzsteuer: Beach-
tenswertes für eine Erben-
gemeinschaft  
 
Eine Erbengemeinschaft muss 
im Falle der Veräußerung ei-
nes Pkw Umsatzsteuer bezah-
len, wenn der Erblasser zuvor 
bei der Anschaffung des Pkw 
den Vorsteuerabzug geltend 
gemacht hatte.  
Grundsätzlich fällt Umsatz-
steuer nur für solche Umsätze 
an, die von Unternehmern 
ausgeführt werden (also nicht 
für so genannte Privatverkäu-
fe). Nach fast einhelliger Auf-
fassung in Literatur und 
Rechtsprechung geht mit dem 
Tod des Erblassers dessen 
Unternehmereigenschaft auch 
nicht auf die Erben über, wenn 
diese das Unternehmen nicht 
fortführen. Dennoch muss sich 
der Erbe als Nichtunterneh-
mer bei der Verwertung des 
Nachlassgegenstandes wie 
ein Unternehmer behandeln 
lassen, wenn er einen von 
Umsatzsteuer entlasteten Ge-
genstand übernimmt. Entlastet 
deswegen, weil der Erblasser 
die Vorsteuer bei Anschaffung 
des Pkw abgezogen hatte. Mit 
dem Verkauf des Pkw haben 
die Erben zwar nicht als Un-
ternehmer gehandelt, jedoch 
sei durch den Erbfall mit dem 
Pkw die Verpflichtung auf sie 
übergegangen, entsprechend 
der umsatzsteuerlichen „Ver-
haftung” das Wirtschaftsgut 
Pkw entweder weiter zu un-
ternehmerischen Zwecken zu 
nutzen, oder eine entspre-
chende Versteuerung vorzu-
nehmen. Soweit der Erblasser 
für ein Wirtschaftsgut den 
Vorsteuerabzug geltend ge-
macht habe, gehe die poten-
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zielle Rückzahlungsverpflich-
tung auf die Erben über.  
 
Hinweis: Damit sind die Er-
ben Umsatzsteuerschuldner, 
ohne Unternehmer geworden 
zu sein. Die Revision zum 
Bundesfinanzhof wurde zuge-
lassen (FG Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 11.1.2007, Az. 6 K 
1423/05).  

3. Unternehmereigenschaft: 
Beim Halten von Beteiligun-
gen  
 
Das Bundesministerium der 
Finanzen hat sich ausführlich 
zur Unternehmereigenschaft 
und zum Vorsteuerabzug 
beim Erwerb, Halten und Ver-
äußern von Beteiligungen ge-
äußert. Danach wird im Regel-
fall nicht als Unternehmer an-
gesehen, wer bloß an einer 
Personen- oder Kapitalgesell-
schaft beteiligt ist. Daher fin-
den die umsatzsteuerrechtli-
chen Regelungen keine An-
wendung.  
 
Hinweis: Etwas anderes gilt 
nur bei gewerbsmäßigem 
Wertpapierhandel, bei einer 
Beteiligung zur Förderung der 
unternehmerischen Tätigkeit 
oder mit dem Zweck des un-
mittelbaren Eingreifens in die 
Verwaltung der Gesellschaft 
(BMF, Schreiben vom 
26.1.2007, Az. IV A 5 - S 7300 
- 10/07).  
 
VIII. Arbeitgeber  

1. Werbungskosten: Bewir-
tungsaufwendungen im Ein-
zelfall abziehbar  
 
Aufwendungen eines Arbeit-
nehmers für die Bewirtung von 
Gästen können im Einzelfall 
als Werbungskosten abzugs-
fähig sein, wenn die Veran-

staltung einen konkreten 
dienstlichen Bezug aufweist. 
Das kann beispielsweise der 
Fall sein, wenn der Steuer-
pflichtige in den Ruhestand 
versetzt wird und im Rahmen 
der Verabschiedung die 
Dienstgeschäfte an den Nach-
folger übergibt. Regelmäßig 
ist die berufliche Veranlas-
sung von Werbungskosten 
anhand einer Gesamtwürdi-
gung der Umstände des Ein-
zelfalls festzustellen.  
Damit ist nicht allein der An-
lass der Veranstaltung maß-
gebend. Von Bedeutung ist 
ferner, in wessen Räumlich-
keiten die Veranstaltung statt-
findet, wer als Gastgeber auf-
tritt, wer die Gästeliste be-
stimmt oder ob es sich bei den 
Gästen um Kollegen, Ge-
schäftsfreunde, Pressevertre-
ter oder um private Bekannte 
oder Angehörige handelt. Zu 
beachten ist darüber hinaus 
auch, an welchem Ort die 
Veranstaltung stattfindet und 
ob das Fest den Charakter ei-
ner privaten Feier aufweist.  
Unabhängig davon stellt die 
Übergabe von Dienstgeschäf-
ten ein rein berufliches Ereig-
nis dar, ohne Bezug zur priva-
ten Lebensführung. Die Ver-
abschiedung in den Ruhe-
stand stellt eine Veranstaltung 
mit ganz überwiegendem be-
ruflichem Charakter dar, da 
sie in erster Linie den letzten 
Akt im aktiven Dienst darstellt. 
Damit ist sie ein Teil der Be-
rufstätigkeit. Weitere Umstän-
de wie die Tatsache, dass die 
Feierlichkeiten in den Räumen 
des Arbeitgebers stattfanden 
und der Arbeitgeber auch die 
Gästeliste festlegte, bestäti-
gen die berufliche Veranlas-
sung im konkreten Fall.  
Hinweis: Ähnlich sieht die 
Regelung aus, wenn der Ar-
beitgeber zu einem Empfang 
anlässlich des Geburtstags 
eines Arbeitnehmers einlädt. 
Auch hier ist unter Berücksich-

tigung des Einzelfalls zu ent-
scheiden, ob es sich um eine 
betriebliche Veranstaltung o-
der um ein privates Fest han-
delt. Diese Sichtweise ist auch 
auf eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung übertrag-
bar, die zum Geburtstag des 
Geschäftsführers eine Feier 
veranstaltet. Dem hat sich 
auch die Finanzverwaltung bei 
Veranstaltungen und Empfän-
gen privater oder öffentlicher 
Arbeitgeber angeschlossen. 
Dabei kommt es steuerlich zu 
folgenden Auswirkungen:  
 
- Bei einem privaten Fest des 

Arbeitnehmers sind sämtli-
che vom Arbeitgeber getra-
genen Aufwendungen steu-
erpflichtiger Arbeitslohn.  

 
- Bei einer betrieblichen Ver-

anstaltung sind die anteili-
gen Aufwendungen, die auf 
den Arbeitgeber, den Ar-
beitnehmer selbst und seine 
Familienangehörigen sowie 
auf private Gäste entfallen, 
kein steuerpflichtiger Ar-
beitslohn. Das gilt immer 
dann, wenn die Aufwendun-
gen des Arbeitgebers nicht 
mehr als 110 EUR je teil-
nehmender Person betra-
gen (BFH-Urteil vom 
11.1.2007, Az. VI R 52/03).  

2. Aktienoptionen als „An-
reizlohn“: Regelmäßig tarif-
begünstigt zu besteuern  
 
Vorteile aus einem Aktienopti-
onsprogramm führen zu ei-
nem Lohnzufluss, wenn die 
Ansprüche aus den Rechten 
erfüllt werden. Die Höhe des 
Zuflusses errechnet sich aus 
der Differenz zwischen dem 
Aktienkurs am Verschaffungs-
tag und den Aufwendungen 
des Arbeitnehmers. Der Zu-
flusszeitpunkt hängt davon ab, 
ob börsennotierte oder nicht 
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handelbare Optionsrechte vor-
liegen:  
 
- Bei börsennotierten Rechten 

fließt der geldwerte Vorteil 
beim Erwerb des Rechts zu. 
Das ist der Tag der Ausbu-
chung der Aktien aus dem 
Firmendepot.  

 
- Bei nicht gehandelten Optio-

nen erfolgt der Zufluss erst, 
wenn die Aktien aus dem 
Recht überlassen werden.  

 
Keine Rolle für die Lohnbe-
steuerung spielt, ob die Rech-
te anschließend sofort über-
tragbar sind oder einer Sperr-
frist unterliegen. Die Aus-
übung ist ermäßigt zu besteu-
ern, denn es liegt grundsätz-
lich eine Vergütung für eine 
mehrjährige Tätigkeit vor. Die 
Option wird nämlich regelmä-
ßig nicht gewährt, um erbrach-
te Leistungen abzugelten, 
sondern um eine Erfolgsmoti-
vation für die Zukunft zu be-
wirken. Die Voraussetzung für 
die Mehrjährigkeit liegt vor, 
wenn zwischen Einräumung 
und Erfüllung mehr als zwölf 
Monate liegen.  
 
Hinweis: Etwas anderes gilt 
lediglich im Einzelfall bei Opti-
onen für konkrete frühere Ar-
beitsleistungen. Diesem 
Grundsatz steht es nicht ent-
gegen, wenn der Arbeitgeber 
die Option wiederholt einräumt 
oder der Mitarbeiter diese 
nicht einheitlich ausübt. Ist die 
Option ausgeübt und sind 
dem Arbeitnehmer die Aktien 
ins Depot gebucht worden, er-
folgt die anschließende steu-
erliche Behandlung wie bei 
normalen Privatanlegern 
(BFH-Urteil vom 19.12.2006, 
Az. VI R 136/01).  
 
 
 
 

IX. Abschließende Hin-
weise  

1. Grundstücksersteige-
rung: Änderung im Zwangs-
versteigerungsgesetz  
 
Ab dem 1.2.2007 können Bie-
ter bei Zwangsversteigerun-
gen Sicherheitsleistungen 
nicht mehr durch Bargeld 
erbringen. Zur Sicherheitsleis-
tung (in der Regel 10 Prozent 
des Verkehrswertes) im Ver-
steigerungstermin sind Bun-
desbank- und Verrechnungs-
schecks von inländischen 
Kreditinstituten oder der Bun-
desbank geeignet, die frühes-
tens am dritten Werktag vor 
dem Versteigerungstermin 
ausgestellt sind. Möglich ist 
auch eine unbefristete, unbe-
dingte und selbstschuldneri-
sche Bürgschaft eines solchen 
Kreditinstituts, wenn die Ver-
pflichtung aus der Bürgschaft 
im Inland zu erfüllen ist.  
Hinweis: Die Sicherheitsleis-
tung kann außerdem durch 
Überweisung auf ein Konto 
der Gerichtskasse erfolgen, 
wenn der Betrag der Gerichts-
kasse vor dem Versteige-
rungstermin gutgeschrieben 
ist und ein entsprechender 
Nachweis im Zwangsverstei-
gerungstermin vorliegt. Kann 
der Nachweis im Termin nicht 
beigebracht werden, ist das 
Gebot zurückzuweisen. Eine 
Barauszahlung der im Vorfeld 
überwiesenen Sicherheit kann 
nicht erfolgen. Zuständig für 
die Ersteigerung eines Grund-
stücks sind die Amtsgerichte 
(LG Lüneburg, PM vom 
17.1.2007).  
 
 
 

2. Verbraucherschutzrecht - 
Einmonatiges Widerrufs-
recht bei eBay 
 
Das Widerrufs- und Rückga-
berecht von Verbrauchern bei 
Internetauktionen beträgt nicht 
zwei Wochen, sondern einen 
Monat. Die Klausel „Die Frist 
beginnt frühestens mit Erhalt 
dieser Belehrung” im Internet 
ist irreführend ( KG, Beschluss 
v. 5. 12. 2006 - 5 W 295/06 ). 
Diese Entscheidung gegen 
einen eBay-Händler betrifft al-
le Fernabsatzverträge, bei de-
nen keine schriftliche Beleh-
rung in Textform (§ 126b 
BGB) vor Vertragsschluss er-
folgt. Danach genügen Infor-
mationen im Rahmen eines 
Internetangebots den Anforde-
rungen an die Textform nicht. 
Wenn der Käufer sie nicht vor 
Vertragsschluss ausdruckt 
oder lokal abspeichert, müs-
sen sie ihm vorab übermittelt 
werden. Dies ist bei Auktionen 
i. d. R. nicht möglich; denn vor 
dem Auktionsende steht der 
Käufer nicht fest. Sind aber 
vorvertragliche Informationen 
nicht möglich, gilt für den Wi-
derruf eine gesetzliche Mo-
natsfrist. Die vom Gericht be-
anstandeten Angaben sind al-
lerdings weit verbreitet, auch 
weil sie dem amtlichen Muster 
(Anlage 2 zu § 14 Abs. 1 
BGBInfoV) entsprechen. Die-
ser Gesichtspunkt spielte für 
das KG jedoch keine Rolle. 
Eine höchstrichterliche Ent-
scheidung steht bislang aus. 
Wegen der wettbewerbsrecht-
lichen Relevanz sollten ge-
werbliche eBay-Händler ihre 
Hinweise und AGB unbedingt 
ändern. 
 
 
Die oben stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und 
der ständige Wandel der Rechtsmate-
rie machen es jedoch notwendig, Haf-
tung und Gewähr auszuschließen.  
 


